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Die ersten Ladungen an Frankfurter Bürger ergingen in den 
Wer Jahren des 14. Jahrhunderts. Man suchte sie mit Schreiben 
als gegen die Privilegien der Stadt verstoßend abzuwehren. Bis 
1383 scheint die Stadt tatsächlich durch das von Rudolf I. 1291 
verliehene Privileg de non evocando, nach dem keiner ihrer 
Bürger von auswärtigen Gerichten belangt werden konnte, 
geschützt geblieben zu sein. Da sich aber die Vorladungen häuften, 
am 14. Dezember 1410 der Freigraf Herman Losecken zur Noderna 
sogar sämtliche Einwohner, „Richter, Scholtheissen, Scheffene, 
Bürgermeister und gantze gemeynde, Burger und Burgerssone, 
die tzwölff Jar alt sin und darüber, beyde wissen und unwissen“ 
vor seinen Stuhl lud, „da Erwin von Heilgenberg, den man 
nennet von Ulffe, sich vor mir verklagt hat von uch al soliche 
sachen, die uch dreffen und gennan Lip und Ere“ mußte die 
Stadt auf stärkere Abwehrmittel sinnen.

Daß sich Frankfurt schon 1410 beim Erzbischof von Köln über 
die Eingriffe beschwerte und die Absicht hatte, mit ihm einen Ver­
trag abzuschließen, ist bei Usener (Die frei- und heimlichen Ge­
richte Westfalens S.20) unrichtig angegeben. Wohl aber findet sich 
unter den EV-Sachen die Reinschrift eines Schreibens des Erz­
bischofs vom 3. Juli 1419 zu Lechenich datiert: ,. und offen 
in mit crast dieses brifs alle und Merkliche unse Fryestule die wir 
in westfalen han .“ Gffiziell wandle sich die Stadt also erst 
1419 an den Erzbischof von Röln als an den obersten Gerichts­
herrn der veme.

Daß die Frankfurter schon in einem Prozeß 1413 den Erz­
bischof als einen Obersten der heimlichen Gerichte ansprechen, 
ist örtlich bedingt, da der Prozeß vor dem erzbischöflichen Frei­
grafen zu Volkmarsen stattfand. Lindner (Die veme S. 417) 
vermutet, daß eine kaiserliche Verfügung dem Erzbischof Dietrich 
von Köln die Vorherrschaft und Statthalterschaft über die west­
fälischen Gerichte erteilte. Ein derartiges original findet sich 
aber nirgends. In der Tat wurde der Erzbischof im Laufe des 
15. Jahrhunderts immer mehr als Vertreter des Kaisers ange­
sehen. Er war im eigentlichen Sinn oberster Gerichtsherr, und 
es entwickelte sich sogar die Sitte, bei ihm den Königsbann ein­
zuholen. Deshalb wandten sich die Frankfurter auch mehrfach 
mit Beschwerden an ihn oder seinen Bruder Johann von Mainz, 


